
Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasste ohne Aussprache nachfolgenden Beschluss: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Gemarkung Buisdorf, 
für den unbebauten Bereich südlich der Straße „Auf dem Sand“, Flur 4, Flurstück 40 und 
42, die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 636 „Auf dem Sand Süd“. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind dem Geltungsbereichsplan vom Mai 
2018 zu entnehmen. 


